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ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens  

1.1 Produktidentifikator 
 

Artikelnummer 12282  
 

Artikelbezeichnung Magnesiumhydrogenphosphat x 3 H2O 

 
 

REACH Eine Registriernummer für diesen Stoff ist nicht vorhanden, da der 
Registrierungsnummer Stoff oder seine Verwendung nach Artikel 2 REACH Verordnung 

(EG) 
Nr. 1907/2006 von der Registrierung ausgenommen sind, die 

jährliche 
Tonnage keine Registrierung erfordert oder die Registrierung für 

einen 
späteren Zeitpunkt vorgesehen ist. 

 

 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 

denen abgeraten wird  
 

Identifizierte Verwendungen    Chemische Analytik 
 
 
 

11.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 
 

Firma Fa.Grüssing, An der Bahn 4, 26849 Filsum Tel 04957/927060 
Auskunftsgebender Bereich info@gruessing-filsum.de 

 
1.4 Notrufnummer                       Giftzentrale Göttingen Tel 0551/219240 
 

 

ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren  
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

 
Gemäß Gesetzgebung der Europäischen Union ist dieses Gemisch nicht als gefährlich eingestuft. 

 
2.2 Kennzeichnungselemente  

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 
Kein gefährlicher Stoff oder gefährliches Gemisch gemäss der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. 

  
 

2.3 Sonstige Gefahren 
Keine bekannt. 

 

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  
3.1 Stoff  

CAS-Nr. Bezeichnung 

7782-75-4 sek. Magnesiumphosphat 

Identifikationsnummer(n) 
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EG-Nummer: 231-823-5 

3.2 Gemisch 

Nicht anwendbar  

 
Anmerkungen Keine nennpflichtigen Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006. 

 

 

ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen  

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

nach Einatmen: 

Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt 

konsultieren. 

Sofort ärztlichen Rat einholen. 

nach Hautkontakt: 

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. 

Sofort ärztlichen Rat einholen. 

nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser 

abspülen und Arzt konsultieren. 

nach Verschlucken: Ärztlicher Behandlung zuführen. 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen Keine weiteren 

relevanten Informationen verfügbar. 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten 

Informationen verfügbar. 

 

ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung  
5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel: Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Wenn dieses Produkt in einem Feuer beteiligt ist, kann freigesetzt werden: 

Phosphoroxide 

Metalloxidrauch 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüstung: 
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Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

 

Vollschutzanzug tragen. 

 

ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen 

anzuwendende Verfahren Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten. 

Für ausreichende Lüftung sorgen. 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Freisetzung des Stoffes in die Umwelt ohne vorhergehende 

ordnungsgemäße Erlaubnis der Behörde unterbinden. 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: Mechanisch aufnehmen. 

Vermeidung von sekundären Gefahren: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7. 

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8. 

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.. 
 
 

 

ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung  

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Behälter dicht geschlossen halten. 

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Das Produkt ist nicht brennbar. 

 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten Lagerung: 

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen. 

Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich 

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 

Behälter dicht geschlossen halten. 



SICHERHEITSDATENBLATT 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 
 
Artikelnummer 12282  
Artikelbezeichnung Magnesiumhydrogenphosphat x 3 H2O 

  

 

 

 
Seite 4 von 9 

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. 

Lagerklasse: 

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

 

7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. 
ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen  

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: 

 

Ordnungsgemäß arbeitender Abzug, der für gefährliche Chemikalien konzipiert ist und eine 

durchschnittliche Absauggeschwindigkeit von mindestens 30 m/min aufweist. 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: Entfällt 

 

Zusätzliche Hinweise: Keine Daten 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Persönliche Schutzausrüstung: 

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

Pflegen Sie eine ergonomisch geeignete Arbeitsumgebung. 

Atemschutz: Atemschutz bei hohen Konzentrationen. 

Handschutz: 

Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen. 

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von 

weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. 

Handschuhmaterial undurchlässige Handschuhe. 
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Durchdringungszeit des Handschuhmaterials (in Minuten) Nicht bestimmt 

Augenschutz: Schutzbrille. 

Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung. 

 

 

ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften  
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

 
Form Pulver 

 
Farbe weiß 

 
Geruch nicht bestimmt 

 
Geruchsschwelle nicht anwendbar 

 
pH-Wert nicht bestimmt 

 
Schmelzpunkt Keine Information verfügbar. 

 
Siedepunkt Keine Information verfügbar. 

 
Flammpunkt nicht anwendbar 

 
Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Information verfügbar. 

 
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)   Keine Information verfügbar. 

 
Untere Explosionsgrenze nicht anwendbar 

 
Obere Explosionsgrenze nicht anwendbar 

 
Dampfdruck Keine Information verfügbar. 

 
Relative Dampfdichte Keine Information verfügbar. 

 
Relative Dichte 1,00 g/cm³ 

 
Wasserlöslichkeit löslich 

 
Verteilungskoeffizient: n- 
Octanol/Wasser nicht anwendbar 

 
Selbstentzündungstemperatur Keine Information verfügbar. 

 
Zersetzungstemperatur nicht anwendbar 

 
Viskosität, dynamisch Keine Information verfügbar. 
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Explosive Eigenschaften Nicht als explosiv eingestuft. 
 

Oxidierende Eigenschaften keine 
 

9.2 Sonstige Angaben 
 

keine 
 
ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität  

10.1 Reaktivität Keine Informationen bekannt. 

10.2 Chemische Stabilität Stabil unter angegebenen 

Lagerungsbedingungen. 

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine 

Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 

Handhabung. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen Keine gefährlichen 

Reaktionen bekannt. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten 

Informationen verfügbar. 

10.5 Unverträgliche Materialien: Keine(r) bekannt. 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte: 

Phosphoroxide (z.B. P2O5) 

Metalloxidrauch 

 
ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben 
 

11.1 Angaben zu toxikologischen  
 

Akute orale Toxizität 
Keine Informationen verfügbar.  
Akute inhalative Toxizität 
Keine Informationen verfügbar.  
Akute dermale Toxizität 
Keine Informationen verfügbar.  
Hautreizung 
Keine Informationen verfügbar.  
Augenreizung 
Keine Informationen verfügbar.  
Sensibilisierung 
Keine Informationen verfügbar.  
Keimzell-Mutagenität 
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Keine Informationen verfügbar.  
Karzinogenität 
Keine Informationen verfügbar.  
Reproduktionstoxizität 
Keine Informationen verfügbar.  
Teratogenität 
Keine Informationen verfügbar.  
Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
Keine Informationen verfügbar.  
Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
Keine Informationen verfügbar. 
Aspirationsgefahr 
Keine Informationen verfügbar. 

 
11.2 Weitere Information  

Gefährliche Eigenschaften sind nicht auszuschließen, aber bei 
sachgerechter Verwendung wenig wahrscheinlich. 
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 

 
 
 
ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben  
 

12.1 Toxizität 
Keine Information verfügbar.  
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit   
Keine Information verfügbar.   
12.3 Bioakkumulationspotenzial   
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser  
nicht anwendbar  
12.4 Mobilität im Boden 
Keine Information verfügbar.  
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Stoff(e) im Gemisch erfüllt(en) nicht die Kriterien für PBT oder vPvB in Übereinstimmung mit der  
EG-Verordnung 1907/2006, Anhang XIII, bzw. eine PBT/vPvB 
Beurteilung wurde nicht durchgeführt. 
12.6 Andere schädliche Wirkungen 
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. 

 

 
 

 

ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung  
Verfahren zur Abfallbehandlung 
Empfehlung: 

Sonderabfallsammler übergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen. 

Muß unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. 

Für die ordnungsgemäße Entsorgung halten Sie sich bitte an staatliche, lokale oder nationale 

Regelungen. 
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Ungereinigte Verpackungen: 

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

 

 

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport  
14.1 - 14.6 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 

 
Binnenschiffstransport (ADN)  
Nicht relevant 

 
Lufttransport (IATA) 

14.1 - 14.6 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 

Seeschiffstransport (IMDG)  

14.1 - 14.6 Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. 
 

14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-
Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
Nicht relevant 

 

 

 

 

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften 
 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische 

Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch Nationale Vorschriften: 

Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung: Gebrauch nur durch technisch qualifizierte 

Personen. 

Klassifizierung nach VbF: 

 

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): - 

Wassergefährdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. 

Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen 
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UVV: "Gesundheitsgefährlicher mineralischer Staub" (VBG 119) 

Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH-Verordnung (EG) Nr. 

1907/2006. Stoff ist nicht enthalten. 

 

Die Bedingungen der Beschränkungen gemäß Artikel 67 und Anhang XVII der Verordnung 

(EG) 1907/2006 (REACH) für die Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung zu 

beachten. 

Der Stoff ist nicht enthalten. 

Anhang XIV der REACH-Verordnung (erfordern Zulassung für die Anwendung) Der Stoff ist 

nicht enthalten. 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt. 

 

ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben 

 
Schulungshinweise 
Für angemessene Informationen, Anweisungen und Ausbildung der Verwender sorgen. 

 
 

Schlüssel oder Legende für im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkürzungen und 
Akronyme Verwendete Abkürzungen und Akronyme können auf www.wikipedia.de 
nachgeschlagen werden. 

 
 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das 
Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen 
keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produkts dar. 

 


